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Kommentar zum Gemeindefinanzbericht 2009

Im freien Fall
Die Wirtschaftskrise kommt bei den Kommunen an. Nicht viel Gutes verheißt der Gemeindefinanzbericht 2009: Der
Finanzierungssaldo, also die Differenz zwischen den bereinigten Einnahmen und Ausgaben, fällt von 2008 auf 2009
um über 10 Mrd. Euro. Verzeichneten die Gemeinden 2008 – bundesweit zusammengezählt – noch einen Einnahme-
überschuss von 7,6 Mrd., landen sie im laufenden Jahr bei einem Defizit von voraussichtlich 2,9 Mrd. €.

Wolfgang Pohl

Doch das ist nicht das Ende des Falls: „Es
ist zu befürchten, dass mehrere Jahre mit
einem Finanzierungsdefizit in zweistel-
liger Milliardenhöhe folgen werden,“
prognostizieren die AutorInnen in ihrem
Bericht1. Die vor uns liegende Finanz-
krise der Kommunen sprengt damit alles
(in der Geschichte der Bundesrepublik)
Dagewesene. Zwar hatten die Kommu-
nen bereits seit 1992 weit mehr Jahre mit
negativem als mit positivem Finan-
zierungssaldo: Beziehen wir 2009 ein,
gab es in 12 Jahren ein Defizit und nur in
6 Jahren einen Überschuss. Unter dem
Strich erlitten die Gemeinden in diesen
18 Jahren einen Verlust von fast 35 Mrd.
Euro, und das nur in den Haushalten, also
ohne die Abschreibungen. Doch nun
droht noch einmal der gleiche Verlust in
nur drei Jahren.

Ursachenforschung: kurz-
fristig …
Die Ursachen sind auf beiden Seiten der
zusammengefassten Kommunalhaushalte
zu finden, bei Einnahmen wie bei Aus-
gaben. Krisenbedingt sinken die Steuer-
einnahmen drastisch. Die Gewerbesteuer-
einnahmen (netto, d. h. nach Abzug der
Umlage) verlieren fast 5 Mrd. Euro, das
sind mehr als 15 % Verlust. Der Rück-
gang bei der Einkommensteuer beträgt
für die Gemeinden 2,4 Mrd. Euro, ent-
sprechend über 9 % Verlust. Die kurz
nach dem Gemeindefinanzbericht (GFB)
veröffentlichte Steuerschätzung beziffert
diese Verluste noch etwas höher.

Doch sind die Steuerausfälle damit
noch nicht vollständig bei den Gemein-
den angekommen. Denn auch die Zuwei-
sungen, die sie von den Ländern im Rah-
men des kommunalen Finanzausgleichs

erhalten, basieren auf deren Steuerein-
nahmen, die ebenfalls zurückgehen. Hier
erreichen die Verluste die Gemeinden mit
Verzögerung, d. h. erst im Jahr 2010.

Diese Belastungen folgen nicht nur aus
der Krise, sondern auch aus dem Kon-
junkturpaket, zu dem – neben Mitteln für
Investitionen, die zusätzlich sein müssen
und die Haushalte daher nicht entlasten
– auch Steuererleichterungen gehören,
die zu einem Teil von den Kommunen
getragen werden. Und sollte die neue
Bundesregierung ihr Versprechen weite-
rer steuerlicher Entlastungen (zum Zeit-

punkt, da dieser Text geschrieben wird,
in Höhe von 20 Mrd. Euro) wahr machen,
so tragen die Gemeinden davon mehr als
3 Mrd. Euro.

Da sich die Prognosen über den Ver-
lauf der Krise immer noch monatlich än-
dern, sind auch Schätzungen über die
zukünftigen kommunalen Einnahmen
schwierig. Der GFB schätzt, das Ein-
nahmeniveau von 2008 könnte etwa 2013
wieder erreicht werden. Doch werden
dann die Ausgaben wesentlich höher lie-
gen, denn diese steigen in der Krise stark
an. Auch dies erreicht die Kommunen in
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vollem Umfang erst 2010. Denn erst dann
wird die Arbeitslosigkeit deutlich steigen,
was die Kosten für soziale Leistungen in
die Höhe treibt. 2009 wachsen diese im
Vergleich zum Vorjahr um „nur“ 4 %.

… und langfristig
In langfristiger Sicht sind die Sozialaus-
gaben der Hauptfaktor der inzwischen
chronischen kommunalen Finanzkrise.
Eine eindrucksvolle Grafik (Übersicht
16, S. 25 im GFB) zeigt, dass die Ge-
meinden 1970 nur rund 4 % ihrer Mittel
hierfür ausgeben mussten. Für Investiti-

onen stand damals mehr als ein Drittel
(rund 35 %) des kommunalen Gesamt-
budgets zur Verfügung. Im Jahr 2008
hatte sich der Anteil der Sozialausgaben
auf 22 % mehr als verfünffacht. Die Rolle
der Investitionen war entsprechend auf
unter 15 % Anteil am kommunalen Ge-
samthaushalt geschrumpft. Im langfris-
tigen Trend wird die Kommune immer
mehr zum Ausfallbürgen für die Lücken
im sozialen Netz – trotz gelegentlicher
Reformen wie Einführung der Pflegever-
sicherung oder das SGB II. Heute entwi-
ckeln sich nicht nur die Kosten der Un-

terkunft für Hartz-IV-EmpfängerInnen,
sondern insbesondere auch die Ein-
gliederungshilfe für Behinderte zum
Sprengsatz für die Kommunalfinanzen.

Zugleich zeigt die Krise, wie konjunk-
turanfällig die Einnahmen der Gemein-
den sind. Die wichtigsten kommunalen
Steuern, Gewerbe- und Einkommensteu-
er, reagieren weit überproportional auf
Schwankungen des Wirtschaftswachs-
tums. Der ansteigende Ausgabenbedarf
in der Krise bildet die andere Seite der
Schere. Dies gilt nicht nur im zeitlichen
Verlauf, sondern ebenso im örtlichen
Vergleich: Die Unterschiede zwischen
„reichen“ und „armen“ Gemeinden sind
immens und verschärfen sich weiter.

Besonders sichtbar wird dies darin,
dass die Kassenkredite in der Summe
auch in den Jahren weiter anstiegen, als
die Gemeinden insgesamt einen positi-
ven Finanzierungssaldo aufwiesen. Die-
ser auf den ersten Blick paradoxe Befund
zeigt: Nicht alle Gemeinden konnten von
den finanziell „guten“ Jahren profitieren.
Diejenigen, die vorher bereits hoffnungs-
los überschuldet waren, haben auch Ende
der 1990er Jahre oder im „Zwischen-
hoch“ 2006-2008 weitere Schulden auf-
gehäuft. Die Grafik „Übersicht 15“ (S. 24
im GFB) zeigt, dass 2008 nur die weni-
ger verschuldeten Kommunen eine Chan-
ce hatten, Kassenkredite abzubauen.

Leben von der Substanz
Die Folgen dauerhaft unterfinanzierter
Kommunalhaushalte dürfen nicht unter-
schätzt werden. In vielen Gemeinden
wird weit über das verträgliche Maß hin-
aus gespart, vor allem bei den „freiwilli-
gen Leistungen“ im Sozial-, Bildungs-
und Kulturbereich. Doch längst haben die
Einsparungen den „harten Kern“ der
kommunalen Tätigkeit erreicht, die In-
vestitionen in die Infrastruktur. Mindes-
tens in den Jahren 2003-2005 haben die-
se nicht einmal die Abschreibungen auf-
gewogen, d. h. ein großer Teil der Kom-
munen lebt von der Substanz, wie das
Deutsche Institut für Urbanistik in meh-
reren Studien feststellte.2

All dies mag im Sinne des Haushalts-
rechts sparsam sein, doch wirtschaftlich
ist es nicht. Denn unterlassene Investiti-
onen ziehen oft wesentlich höhere Folge-
kosten nach sich. Ein nicht saniertes Ge-
bäude  trotzt den Witterungseinflüssen
nicht mehr; eine nicht energiesparend
sanierte Schule verursacht unnötige Heiz-
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kosten; und die fehlende Sozialein-
richtung kostet die öffentlichen Haushalte
womöglich später hohe Anstrengungen
im Umgang mit gescheiterten Biographi-
en. Nachhaltig ist all dies nicht.

Auch wenn in jüngerer Zeit die Begren-
zung staatlicher Schulden gerne mit der
Generationengerechtigkeit begründet
wird – wer nachfolgenden Generationen
statt finanzieller Schulden einen niedri-
gen Bildungsstand oder eine unzulängli-
che, heruntergekommene Infrastruktur
überlässt, untergräbt ihre Möglichkeiten
und Chancen mindestens ebenso sehr.

Gewerbesteuer erneut in der
Diskussion
Die hier besprochenen Fakten waren bei
den Verhandlungen zum schwarz-gelben
Koalitionsvertrag allesamt bekannt. Doch
zeigt dieser keinen konkreten Weg zu
ihrer Lösung auf, sondern verspricht steu-
erliche Entlastungen, die die Gemeinden
zusätzlich in Bedrängnis bringen. Für al-
les Weitere wird, wie an vielen anderen
Stellen des Vertrages, eine Kommission
angekündigt3, die „den Ersatz der Gewer-
besteuer durch einen höheren Anteil an
der Umsatzsteuer und einen kommuna-
len Zuschlag auf die Einkommen- und
Körperschaftsteuer mit eigenem Hebe-
satz“ prüfen soll. Damit erwartet uns die
Neuauflage einer uralten Debatte.

Seit Jahrzehnten kritisiert die FDP –
und immer auch Teile der CDU – die
Gewerbesteuer in Deutschland: Sie be-
laste die Unternehmen, insbesondere
auch dann, wenn sie keine Gewinne ma-
chen („Substanzbesteuerung“), und be-
nachteilige deutsche Unternehmen im
internationalen Vergleich. In den 1990er
Jahren wurden aufgrund dieser auch von
Wirtschaftsverbänden vorgetragenen
Kritik Einschnitte an der Gewerbesteuer
vorgenommen. Insbesondere wird jetzt
fast nur noch der Ertrag besteuert, was
für die hohe Konjunkturanfälligkeit die-
ser Steuer sorgt. Immerhin gelang es in
Zeiten von Rot-Grün und auch während
der Großen Koalition, die Gewerbesteu-
er zu stärken und zu stabilisieren. Auch
Angela Merkel bekannte sich zuletzt zum
Erhalt dieser – im Grundgesetz veranker-
ten – Steuer.

Der Prüfauftrag im Koalitionsvertrag
basiert, wie so viele, auf einem Mei-
nungsunterschied der Koalitionspartner.
Offenbar stehen mindestens große Teile

Kommunalfinanzen in Deutschland: Ausgaben 2000-2009
(in Mrd. Euro)

Quelle: Gemeindefinanzberichte des Deutschen Städtetages 2000-2009; * geschätzt
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der CDU zu dem in der großen Koalition
gefundenen Kompromiss.

Weitere Finanzthemen
 Auch die Verschärfung der Konkurrenz
unter den Gemeinden durch Einführung
eines Hebesatzes auf den kommunalen
Anteil an Körperschaft- und Einkommen-
steuer passt zum Weltbild der FDP. Die
Ergebnisse der angekündigten Kommis-
sion hängen auch von der öffentlichen
Debatte zu diesen Themen ab. Die GRÜ-
NEN sollten sich hier entschieden ein-
mischen. Im Gemeindefinanzbericht
2009 ist – wie schon im Vorjahr – der

Teil, der sich mit der vertieften Analyse
der momentanen und zukünftigen
Finanzsituation der Gemeinden befasst,
kürzer ausgefallen als in früheren Zeiten.
Statt dessen erhalten politische Themen,
die mittel- und langfristig für die
Gemeindefinanzen von Bedeutung sind,
breiteren Raum und werden intensiv dis-
kutiert, teils von anderen AutorInnen.
Zwei dieser Diskussionspunkt sollen hier
herausgegriffen werden, die entsprechen-
den Abschnitte sind lesenswert:

Kommunaler Finanzausgleich: Die
Länder sind verpflichtet, einen Teil ihrer
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Steuereinnahmen an die Kommunen als
Zuweisungen weiterzuleiten; mit dem
dabei verwendeten Verteilungsschlüssel
gleichen sie dabei auch Unterschiede in
der Finanzkraft zwischen den Kommu-
nen aus. Das zumeist verwendete Verfah-
ren führte immer wieder zu Konflikten.
Mehrere Länder haben es inzwischen re-
formiert. So kennt Brandenburg den
„Gleichmäßigkeitsgrundsatz“: Die kom-
munalen Mittel werden dabei an das Auf
und Ab der Landesmittel angekoppelt.
Beim „Thüringer Modell“ wird versucht,
eine Bedarfsermittlung zur Grundlage der
Länderzuweisungen an die Kommunen
zu machen. Rheinland-Pfalz hat schließ-
lich einen Fonds eingerichtet, der den
Mittelzufluss an die Gemeinden ver-
stetigen soll. Kritik und Diskussion die-
ser Modelle würden hier den Rahmen
sprengen und sollen zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen.

Konnexität: Damit ist, umgangs-
sprachlich ausgedrückt, das Prinzip ge-
meint „Wer bestellt, bezahlt“, sprich:
Wenn Land oder Bund den Gemeinden
neue Aufgaben zuweisen, müssen sie
auch für die Finanzierung aufkommen.
In den meisten Landesverfassungen fin-
den sich inzwischen – unterschiedlich
strikt ausgestaltet – entsprechende Rege-
lungen, und in einigen Bundesländern
führten darauf bezogene Rechtsstrei-
tigkeiten schon zu Urteilen.

Das Prinzip klingt einfach, ist aber in
der Realität voller Tücken: Wann wird
eine Aufgabe an die Kommunen übertra-
gen – nur wenn es sich wirklich um eine
neue Aufgabe handelt oder auch wenn z.
B. Standards erhöht werden? Was, wenn
der Bund die Aufgabe delegiert hat, aber
offen gelassen hat, ob Land oder Kom-
mune zuständig sind? Zudem kann das
Land, auch wenn es mit der Aufgaben-
übertragung eine Kostenerstattung ge-
währt, leicht an anderer Stelle Mittel kür-
zen und sich so schadlos halten. Interes-
sant sind hier die besonders kommunal-
freundlichen Urteile aus Brandenburg.

Weitere Teile des Gemeindefinanz-
berichts beschäftigen sich mit Themen
wie
• dem Zukunftsinvestitionsgesetz (im

Rahmen des Konjunkturpakets);
• dem Stand der Reform des kommuna-

len Haushalts- und Rechnungswesens
(Neues kommunales Finanzmanage-
ment, Doppik);

• dem rechlichen Stand und den Perspek-
tiven des steuerlichen Querverbunds,
bei dem Überschüsse aus kommunalen
Leistungen (z. B. Stromversorgung) im
Rahmen eines gemeinsamen Unterneh-
mens zur Verlustabdeckung in anderen
Bereichen (z. B. ÖPNV) genutzt wer-
den, was der Kommune Steuern er-
spart.

So ist der Gemeindefinanzbericht 2009
nicht nur für die im engeren Sinne Fi-
nanzinteressierten eine ergiebige und loh-
nende Lektüre.

Dokumentation

Finanzielle Forderungen
an die neue Regierung
Das Präsidium des Deutschen Städtetages hat auf seiner Tagung in Leipzig
am 30. September 2009 „Zehn Hauptforderungen des Deutschen Städteta-
ges an den neuen Bundestag und die neue Bundesregierung“ gestellt. Aus
der dazugehörigen Präambel dokumentieren wir nachfolgend den Passus
über „Gemeindefinanzen“.

Deutscher Städtetag

Fußnoten
(1) Stefan Anton und Dr. Dörte Diemert: Kommu-
nalfinanzen im freien Fall? Gemeindefinanzbericht
2009. in: der städtetag 5/2009, S. 5-85
(2) Zuletzt: Reidenbach, Bracher, Grabow, Schnei-
der, Seidel-Schulze: Investitionsrückstand und
Investitionsbedarf der Kommunen. Ausmaß, Ur-
sachen, Folgen, Strategien, edition difu, 2008
[Mehr Informationen http://www.difu.de/publika-
tionen/difu-berichte/2_08/02.phtml]
(3) Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Koaliti-
onsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, Seite 6

!Wolfgang Pohl lebt in Berlin, ist dienstäl-
tester ehrenamtlicher AKP-Redakteur und Re-
ferent der Kommunalpolitischen Infothek der
Heinrich-Böll-Stiftung.

Aufgabengerechte Finanz-
ausstattung unverzichtbar
Eine Finanzausstattung, die nicht einmal
die Erfüllung kommunaler Pflichtauf-
gaben sicherstellt, sowie der Substanz-
verlust beim kommunalen Vermögen
kennzeichnen die Situation, in der sich
eine wachsende Zahl von Städten befin-
det. Deshalb ist die Erhaltung bzw. Wie-
derherstellung einer aufgabengerechten
Finanzausstattung für die Kommunen
weiterhin ein Kernanliegen des Deut-
schen Städtetages.

Gewerbesteuer stärken
Die Gewerbesteuer als wichtigste Steuer
der Städte muss Bestand haben. Forde-
rungen nach einer Schwächung oder gar
Abschaffung der Gewerbesteuer werden
auf den entschiedenen Widerstand der
deutschen Städte stoßen. Die Städte bau-
en auf die klare Ansage der Bundes-
kanzlerin vom 26. Mai 2009 in Berlin:

„Ich habe auf dem Deutschen Städtetag
eine Zusage gemacht, die wir auch hal-
ten werden. Die Gewerbesteuer bleibt
unangetastet.“

Die Gewerbesteuer hat in den ver-
gangenen Jahren – auch durch die Maß-
nahmen im Rahmen der Unternehmens-
steuerreform – an Stabilität und Aufkom-
mensstärke gewonnen. Sie hat erneut
bewiesen, dass sie eine gute Gemeinde-
steuer ist. Dieser Auffassung stehen auch
die derzeitigen konjunkturbedingten Ein-
brüche nicht entgegen.

Vor diesem Hintergrund bleibt es ein
vorrangiges Ziel der Städte, die Gewer-
besteuer als kommunale Steuerquelle
weiter zu stabilisieren und auszubauen.
Dies kann durch eine Fortsetzung der
Maßnahmen zur Verbreitung der Bemes-
sungsgrundlage erreicht werden. Mit der
Unternehmenssteuerreform sind bereits
erste wichtige Schritte in diese Richtung
unternommen worden. Zu nennen sind
insbesondere die Begrenzung der Verlust-
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abzugsmöglichkeiten, die Zinsschranken-
regelung sowie die anteilige Hinzurech-
nung von Finanzierungsaufwendungen.
All diese Maßnahmen haben dazu beige-
tragen, dass heute auch wieder Großbe-
triebe und nicht mehr nur kleine und mitt-
lere Unternehmen zur Gewerbesteuer
herangezogen werden können. Diese Re-
gelungen dürfen auf keinen Fall zurück-
genommen werden.

Die Städte fordern im Gegenteil weite-
re Schritte zur Stärkung der Gewerbesteu-
er. Im Mittelpunkt müssen dabei folgen-
de Maßnahmen stehen.
• Weitere Maßnahmen zur Verbreiterung

der Bemessungsgrundlage
• Beendigung der gewerbesteuerlichen

Organschaft
• Beendigung der Steuerfreiheit von ge-

winnen aus der Veräußerung von Be-
teiligungen an Kapitalgesellschaften

Die Absenkung der Gewerbesteuerum-
lage ist ein weiterer Baustein zur Stärkung
der kommunalen Finanzkraft. Insbeson-
dere die zur Finanzierung der deutschen
Einheit bis 2019 beschlossene Erhöhung
der Umlage entbehrt von vornherein jeg-
licher Grundlage. Dieser ungerechtfertig-
te Zugriff von Bund und Ländern auf das
Gewerbesteueraufkommen muss beendet
werden.

Grundsteuer muss reformiert
werden
Die Grundsteuer ist ein solider Eckpfei-
ler im kommunalen Steuersystem. Eine
Reform ist seit Jahren überfällig; Vor-
schläge hierzu liegen auf dem Tisch.
Wesentliche Forderungen für eine Re-
form aus Sicht der Kommunen sind, dass
• die mit einem Hebesatzrecht ausgestat-

tete Grundsteuer mit Blick auf die ver-
fassungsrechtlichen Risiken zukunfts-
sicher umgestaltet wird,

• die Ausgestaltung der Bemessungs-
grundlage bundeseinheitlich erfolgt,

• dabei aber auch in einem möglichst ein-
fachen und rechtssicheren verfahren
ermittelbar bleibt und insoweit auch
vom Bürger nachvollzogen werden
kann,

• die vielfältige Durchlöcherung der Be-
fugnis zur Grundsteuererhebung durch
die diversen Befreiungstatbestände
konsequent zurückgeführt wird.

• Sichergestellt wird, dass das Aufkom-
men auch weiterhin in angemessener

Weise sowohl durch privat als auch
durch gewerblich genutzte Grund-
steuerobjekte aufgebracht wird,

• Im Rahmen einer umfassenden Reform
– mit Gesetzesfolgenabschätzung –
geprüft wird, mit welchen Maßnahmen
neben den steuerpolitischen auch
bodenpolitische Zielsetzungen der
Städte einbezogen werden können,

• Eine vollständige Kommunalisierung
der Grundsteuererhebung nur unter
strikter Wahrung des Konnexitäts-
prinzips durchgeführt und daher durch
Landesgesetze geregelt wird.

Konnexität: Wer bestellt,
bezahlt!
Die Ausführung von Bundes- und
Landesaufgaben durch die Kommunen
bzw. die Kooperation mehrerer Verwal-
tungsebenen bei der Aufgabenerfüllung
ist aus Sicht des Bürgers sowohl aufgrund
von Qualitätsvorteilen als auch aufgrund
von Kostenvorteilen wünschenswert.
Allerdings darf die Finanzverantwortung

nicht innerhalb des föderalen Bundes-
staats auf eine andere Ebene verschoben
werden. Nach dem Prinzip „Wer bestellt,
bezahlt!“ muss sie vielmehr bei derjeni-
gen Ebene im bundesstaatlichen Gefüge
verbleiben, die über die Schaffung oder
Veränderung von Aufgaben und Leis-
tungspflichten entscheidet und damit
Verursacher entstehender finanzieller
Belastungen ist. Diese Spielregel ist
allerdings auch heute noch nicht garan-
tiert und wird nach wie vor nicht einge-
halten. Es bedarf daher auch auf der Bun-
desebene Regelungen, die die Einhaltung
des Konnexitätsprinzips sichern.

Starke kommunale
Sparkassen
Die kommunalen Sparkassen tragen we-
gen ihrer Dezentralität und Kundennähe
ganz erheblich zur Stabilisierung des
deutschen Bankensystems bei. Sie stel-
len gerade auch in der Finanzmarktkrise
die Kreditversorgung der heimischen
Wirtschaft und Bevölkerung sicher. Für

die Kommunen als öffentlich-rechtliche
Eigentümer der Sparkassen hat deshalb
der Schutz ihrer Sparkassen Vorrang vor
der Bestandssicherung einzelner Landes-
banken. Vorschläge zur Stabilisierung des
Finanzsystems dürfen nicht zu einer
Schwächung der Institute führen, die in
der Krise ihre besondere Stärke bewie-
sen haben und das besondere vertrauen
der Bevölkerung genießen. Die rechtli-
che und wirtschaftliche Selbstständigkeit
der kommunalen Sparkassen muss des-
halb erhalten und gestärkt werden.

Kostengünstige Finanzierung
städtischer Aufgaben über
den Kreditmarkt sicherstellen
Durch die zur Finanzierung städtischer
Aufgaben erforderlichen Verbindungen
zum Finanzsektor sind die Städte unmit-
telbar von den Ausschlägen und Ausfäl-
len im Finanzsystem berührt. Die Betrof-
fenheit der Städte erstreckt sich nicht nur
auf den Kernbereich selbst, sondern auch
auf die Eigengesellschaften, Eigen-
betriebe und Stiftungen mit ihrem ange-
legten Stiftungskapital. Die bankenauf-
sichtsrechtlichen Regelungen ermögli-
chen für deutsche Kommunen ein Risiko-
gewicht von null zur Risikobewertung
durch Banken. Diese Regelung hat sich
bewährt, sie ist beizubehalten.

Entlastung bei kommunalen
Sozialausgaben
Der stetig wachsende Kostenblock der
kommunalen Sozialausgaben ist eine der
wesentlichen Ursachen für die katastro-
phale Haushaltslage vieler Kommunen.
Die hohen Soziallasten – verbunden mit
geringer Finanzkraft – gehören zu den
Hauptursachen für die sich immer weiter
öffnende Schere zwischen armen und
reichen Städten. Die negativen Folgen der
Verletzung der Konnexitätsregeln werden
hier besonders deutlich. Gerade die struk-
turschwachen Kommunen brauchen drin-
gend Entlastungen bei den Sozialaus-
gaben, um überhaupt wieder handlungs-
fähig zu werden.

!Quelle: Der vollständige Text der vorstehen-
den Dokumentation befindet sich in Heft 6/
2009 der Zeitschrift „der städtetag“, S. 5-21.
Das betreffende Heft kann grünen Kommu-
nalpolitikerInnen des Weiteren auch ans Herz
gelegt werden, weil es einen Artikelblock über
Kommunalpolitik mit Beiträgen zur Föderalis-
musreform, über Stadtwerke, regionale Ener-
gieversorgung und Kultur enthält. Bestellun-
gen über Internet: www.staedtetag.de
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Gemeindefinanzen

Im Strudel der Wirtschaftskrise und
schwarz-gelber Wettbewerbsideale
Die Städte und Gemeinden sind von der Wirtschaftskrise besonders betroffen. Im Vergleich zu Bund und Ländern
tragen die Kommunen die größeren Verluste  der drastischen Einbrüche bei den Steuereinnahmen – bei gleichzeitig
steigenden Ausgaben der Sozialleistungen. Allein im Jahr 2009 fehlten den Städten und Gemeinden 8,6 Mrd. Euro
an Steuereinnahmen. Sie sanken von 80,4 Mrd. Euro in 2008 auf 71,8 Mrd. Euro in 2009. Während Bund und Län-
der ein Minus von 5 Prozent bzw. 6,7 Prozent bei den Steuereinnahmen hinnehmen mussten, vollzog sich die Krise
bei den Kommunen mit einem Minus von 10 Prozent wesentlich dramatischer.

Britta Haßelmann

Für das Jahr 2009 prognostizierte der
Deutsche Städtetag jüngst in seinem
Gemeindefinanzbericht ein Minus im
kommunalen Gesamthaushalt von mehr
10 Mrd. € im Vergleich zum Vorjahr. Die-
se Prognose basierte noch auf der Steuer-
schätzung vom Mai diesen Jahres. Sie
muss auf Basis der aktuellen Steuer-

schätzung vom November um zusätzli-
che Steuerausfälle korrigiert werden, so
dass inzwischen von einem Einbruch von
bis zu 11 Mrd. € im kommunalen Ge-
samthaushalt für das Jahr 2009 ausgegan-
gen werden muss. Dieser dramatische
Einbruch bei den Gemeindefinanzen wird
in den nächsten Jahren aller Voraussicht

nach noch übertroffen werden. Denn der
Anstieg der Sozialleistungen, insbeson-
dere bei den Wohnkosten für ALG II-
Beziehende und auch die Verluste bei den
Gewerbesteuereinnahmen werden erst im
nächsten Jahr voll durchschlagen. Auch
von der in 2010 erwarteten leichten
Konjunkturerholung profitieren die

Foto: aboutpixel.de
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Kommunen kaum. Die Steuerschätzer
sagen ein weiteres Einnahmeminus von
4% voraus.

Gewerbesteuer auf Talfahrt
In der Krise wird die besondere Abhän-
gigkeit der Gemeindefinanzen von den
Unternehmenssteuern deutlich. Mit den
aktuell für 2009 prognostizierten Gewer-
besteuereinnahmen von 33,6 Mrd. € müs-
sen die Städte und Gemeinden ein Mi-
nus in Höhe von 7,4 Mrd. € verkraften.
Dies entspricht einem Verlust von 18%
gegenüber dem Gesamtvolumen von 41
Mrd. € im Vorjahr. Für 2010 wird ein
noch größerer Tiefstand in Höhe von 32,8
Mrd. € erwartet.

Einige Städte sind besonders hart von
der Krise betroffen. So sind es vor allem
die Standorte der Finanzdienstleister und
der exportorientierten Industrien, die
Steuerausfälle von 50 % und mehr bei
der Gewerbesteuer bewältigen müssen.

Steuersenkungen forcieren
finanziellen Sinkflug
Im Vergleich zur Gewerbesteuer sind die
Einbrüche bei der Einkommenssteuer in
diesem Jahr  noch vergleichsweise mo-
derat. Sie sinken um rund 2 Mrd. € von
27,8 Mrd. € auf 25,7 Mrd. €. Dies ent-
spricht einem Minus von 7,5 Prozent. Die
Einnahmeverluste der Gemeinden sind
nicht nur eine Folge der Wirtschaftskri-
se, sie sind zu einem nicht unbeträchtli-
chen Teil auch Folge der Steuersenkungs-
beschlüsse der Großen Koalition.

Nach Auskunft der alten Bundesregie-
rung auf meine mündliche Frage geht in
2010 fast die Hälfte der geschätzten Min-
dereinnahmen in den Gemeinden – näm-
lich 4,7 Mrd. € – auf noch von der Gro-
ßen Koalition u.a. in den Konjunktur-
pakten beschlossene Steuerrechtsände-
rungen, sprich Steuererleichterungen zu-
rück (Basis der Mai-Steuerschätzung ge-
gen über 2008).

Weitere Einnahmeverluste
Von der neuen Bundesregierung droht
den Gemeindefinanzen weiteres Unge-
mach. Schwarz-Gelb plant weitere Ent-
lastungen bei Einkommen und Unterneh-
men in Höhe von 20 Mrd. € (volle Jahres-
wirkung)  für das Jahr 2011. Von diesen
geplanten Steuererleichterungen werden
sich mindestens 3 Mrd. € an Steueraus-
fällen im kommunalen Gesamthaushalt
niederschlagen.

Auf der diesjährigen Hauptversamm-
lung des Deutschen Städtetages ver-
sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel,
eine Bestandsgarantie der Gewerbesteu-
er. Ihr Wort hat nur wenige Monate ge-
halten. Denn die neue Koalition plant be-
reits ab 2010 durch das inzwischen auf
den Weg gebrachte „Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz“ Familien und Un-
ternehmen um 8,5 Mrd. € zu entlasten.

Der Finanzierungsanteil der Städte und
Gemeinden an diesen Entlastungen in
Höhe von mindestens 1,6 Mrd. € ist im
Vergleich zu Bund und Ländern sehr
hoch, da Schwarz-Gelb bereits in einem
ersten Schritt an der Gewerbesteuer-
Schraube dreht. Denn mit diesem Gesetz
will die neue Koalition die im Jahr 2008
beschlossenen Ansätze zur Stabilisierung
der Gewerbesteuer in Teilen wieder rück-
gängig machen. Der sog. Hinzurech-
nungssatz auf Mieten und Pachten für
Immobilien soll von 65 % auf 50 % re-
duziert werden. Auch die geplanten ver-
änderten Verlust- und Zinsabzugsbe-
schränkungen (Mantelkauf und Zins-
schranke) bei der Körperschaftssteuer
führen zu geringeren Einnahmen bei der
Gewerbesteuer, da die Gewinnermittlung
bei der Körperschaftssteuer als Grundla-
ge für den Gewerbeertrag bei der Gewer-
besteuer herangezogen wird.

So tragen von den geplanten 3,5 Mrd.
€ Steuerentlastungen für die Unterneh-
men nach konservativen Schätzungen des
Bundesministeriums für Finanzen allein
die Kommunen rund 900 Mio. €. Alles
in allem werden die kurz- und mittelfris-
tig anvisierten schwarz-gelben Steuer-
pläne die Kommunen mit mindestens
weiteren 4 Mrd. € belasten.

Bundesbeteiligung an den
Kosten der Unterkunft
Obwohl die Kosten der Unterkunft in den
vergangenen Jahren – unabhängig von
der Zahl der Bedarfsgemeinschaften –
kontinuierlich gestiegen sind,  kürzte der
Bund Jahr um Jahr seine Beteiligung an
diesen Kosten. Schwarz-Gelb setzt diese
Tradition fort. Noch in diesem Jahr wird
der noch vom alten Kabinett verabschie-
dete Regierungsentwurf zu einer weite-
ren Reduzierung des Bundesanteils in
2010 auf durchschnittlich 23,6% den
Bundestag passieren.

Zur Erinnerung: im Ausgangsjahr 2005
betrug der Anteil 29,1%. Wie stark die
Belastung für die Kommunen in absolu-

ten Zahlen ausfallen wird, lässt sich
derzeit schwer voraussagen, denn der Ar-
beitsmarkt läuft der Konjunktur hinterher.
Nach einer aktuellen Projektion des Ins-
tituts für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung (IAB) soll die Zahl der ALG-
II-EmpfängerInnen bis 2010 um knapp
ein Fünftel ansteigen: von 2,25 Mio. im
Jahr 2008 auf 2,6 Mio. 2010.

Der Deutsche Städtetag rechnet auf der
Basis von Finanzplanungsdaten des Bun-
des damit, dass die Kommunen 2010 rund
1,8 Mrd. € mehr für die Unterkunfts-
kosten zahlen müssen als in diesem Jahr.
Die Gesamtausgaben für die Unterkunfts-
kosten werden hiernach voraussichtlich
von 14 Mrd. € in 2009 auf 15,8 Mrd. €
im kommenden Jahr ansteigen. Während
der Bund seinen Anteil reduziert, steigt
der kommunale Anteil um 17% von 10,3
Mrd. € auf rund 12,1 Mrd.  €.

Schwarz-Gelb senkt nicht nur aktuell
den Bundesanteil an diesen Kosten. Sie
planen zugleich die Wohnkosten für ALG
II-Beziehende zu pauschalieren. Wenn
dies in ein Gesetz gegossen wird, wer-
den die Hilfebedürftigen künftig ihre ge-
stiegenen Energie- und Mietkosten aus
ihrem ohnehin zu niedrigen Regelsatz
zahlen müssen. Diese sozialpolitisch völ-
lig inakzeptable Lösung soll offenbar
dazu führen, dass die seit Jahren steigen-
den Kosten der Unterkunft eingefroren
werden. Statt ihrer sozialpolitischen Ver-
antwortung durch eine gerechte Beteili-
gung an den Wohnungskosten für Betrof-
fene nachzukommen, will die neue Koa-
lition die Sozialleistungen kürzen.

Sozialhilfe und Kita-Ausbau
Nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes setzte sich auch im Jahr 2008 der
Trend ansteigender Ausgaben für Sozi-
alhilfe nach dem SGB XII fort. Netto
gaben die Kommunen 19,8 Mrd. € für
Sozialhilfe aus, das waren 4,9% mehr als
im Vorjahr (18,8 Mrd. €). Der größte An-
teil der Sozialhilfeausgaben entfällt auf
die Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen (57% der Sozialhilfeauf-
wendungen). Er betrug 2008 11,2 Mrd.
€ und stieg im Vergleich zu 2007 um
5,3%. Aber auch die Ausgaben für die
Grundsicherung im Alter und die „Hilfe
zur Pflege“ steigen kontinuierlich.

Der von der großen Koalition auf den
Weg gebrachte Ausbau der Kinder-
betreuung für unter Dreijährige bis 2013
ist leider nicht ausreichend finanziert.
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Bund, Länder und Gemeinden sollen
jeweils 4 Mrd. € in den Kita-Ausbau ein-
bringen. Die veranschlagten Kosten be-
ruhen jedoch auf einer Kalkulation aus
dem Jahre 2007 in der die Einführung
eines Rechtsanspruches noch nicht Ge-
genstand des Gesetzes war. Nicht kalku-

liert sind auch die Aufwendungen von
Sozialversicherungsbeiträgen für die
Tagespflege und Förderleistungen, die
ausschließlich von den Kommunen ge-
tragen werden.

Aber auch die gesamte Bedarfsplanung
des Bundes steht auf tönernen Füßen.

Nach jetziger Gesetzeslage sollen in 2013
für ein Drittel der Kinder unter drei Jah-
ren Betreuungsplätze bereit stehen. Laut
einer neuen Umfrage wollen jedoch zwei
Drittel aller Eltern ihre Kinder unter drei
Jahren betreut sehen. Diese erhalten ab
2013 einen Rechtsanspruch auf einen

Kommunalfinanzen
Empfehlung: Da die schwarz-gelbe Re-
gierung die Kürzung des Bundesanteils
an den Wohnkosten und das vermeint-
liche Wachstumsbeschleunigungsgesetz
noch kurz vor Jahresende 2009 durch
Bundestag und Bundesrat peitschen
will, so der Informationsstand kurz vor
Redaktionsschluss, sollten grüne Frak-
tionen nicht zögern und baldmöglichst
von der Musteranfrage Gebrauch ma-
chen.

Text der Musteranfrage
Die Kommunen sind im Vergleich zu
Bund und Ländern von der Wirtschafts-
krise mit einem Einbruch bei den Steu-
ereinnahmen von 10% in 2009 beson-
ders betroffen. Für das Jahr 2010 ist
trotz moderaten Wirtschaftswachstums
ein weiteres Minus von 4 % prognosti-
ziert. Allein im Jahr 2009 fehlten den
Städten und Gemeinden 8,6 Mrd. Euro
an Steuereinnahmen. Dies liegt zum ei-
nen an der besonderen Abhängigkeit der
Kommunen von den Unternehmens-
steuern. Zum anderen an den noch von
der großen Koalition beschlossenen
Steuererleichterungen in den Konjunk-
turpaketen I und II sowie dem Bürger-
entlastungsgesetz.

Dieser Einbruch in den Gemeindefi-
nanzen wird durch das von der CDU/
FDP Bundesregierung eingebrachte
Wachstumsbeschleunigungsgesetz ver-
schärft, welches weitere Steuererleich-
terungen für Unternehmen und Bürger/
innen bereits für 2010 in einem Gesamt-
volumen von 8,5 Mrd. Euro vorsieht.
Bereits ab 2011 plant die Bundesregie-
rung weitere Steuerentlastungen von 20
Mrd. Euro. Beide Vorhaben bringen
Einnahmeverluste für die Kommunen
mindestens in Höhe von 4 Mrd. Euro
mit sich.

Schließlich müssen die Kommunen
auf der Ausgabenseite eine zusätzliche

Belastung durch eine erneute Reduzie-
rung des Bundesanteils an den Kosten der
Unterkunft für ALG II-Beziehende auf
23,6 % in 2010 hinnehmen. In der Folge
werden die Kommunen die aufgrund der
Wirtschaftskrise steigenden Mehrkosten
bei der Unterkunft von ALG II-Empfän-
ger/innen von 1,8 Mrd. Euro allein tra-
gen müssen. Krisenverschärfend wirkt
zudem die Unterfinanzierung des Kita-
Ausbaus für unter Dreijährige.

Diese Steuererleichterungen und Aus-
gabensteigerungen schwächen auch die
Investitionskraft und damit die Zukunfts-
fähigkeit unserer Stadt/Gemeinde.

Wir fragen die Verwaltung:
1. Wie beurteilt die Verwaltung die Ent-
wicklung der Finanzlage der <Gemein-
de> in den nächsten 5 Jahren?

2. Mit welcher Entwicklung der Steuer-
einnahmen rechnet der die Verwaltung im
Jahr 2010?

3. Mit welchen Mindereinnahmen rech-
net der die Verwaltung in Folge der von
der großen Koalition in 2009 beschlos-
senen Steuererleichterungen nach Maß-
gabe des Konjunkturpaketes I, Konjunk-
turpaketes II und des Bürgerentlastungs-
gesetzes?

4. Mit welchen Mindereinnahmen rech-
net die Verwaltung aufgrund der Steuer-
erleichterungen nach Maßgabe des von
der neuen Bundesregierung beschlosse-
nen Wachstumsbeschleunigungsgesetzes
differenziert nach Einkommenssteueran-
teilen, Umsatzsteueranteilen und Gewer-
besteuer?

5. Mit welchen Auswirkungen auf die
Steuereinnahmen rechnet die Verwaltung,
wenn die im Koalitionsvertrag von CDU
und FDP versprochenen weiteren Steu-
ererleichterungen in einem Umfang von
20 Mrd. Euro (volle Jahreswirkung) um-
gesetzt werden?

6. Welche Auswirkungen werden die
steuerlichen Mindereinnahmen auf die

Zuweisungen aus dem kommunalen Fi-
nanzausgleich für unsere Stadt/Gemein-
de haben?

7. Wie beurteilt die Verwaltung die Plä-
ne der FDP-Fraktion im Bundestag, die
Gewerbesteuer durch Umsatzsteueran-
teile und einen kommunalen Zuschlag
auf die Einkommens- und Körper-
schaftssteuer zu ersetzen und ein örtli-
ches Hebesatzrecht auf die Einkom-
menssteuer und die Körperschaftssteu-
er einzuführen?

8. Mit welchen Mehrkosten rechnet die
Verwaltung im Jahr 2010 bei der Be-
treuung der Hartz-IV-Bezieherinnen?
Wie viel davon ist auf die Entwicklung
am örtlichen Arbeitsmarkt zurückzufüh-
ren? Wie hoch ist der Anteil der Mehr-
kosten, der auf die Kürzung des Bun-
desanteils zurückzuführen ist?

9. Mit welchen zusätzlichen finanziel-
len Belastungen rechnet die Verwaltung
für den Kita-Ausbau für unter Dreijäh-
rige bis 2013? Wie hoch wird der Be-
darf sein, wenn ab 2013 ein Rechtsan-
spruch besteht? Ist bei dieser Belastung
noch die vereinbarte Drittelfinanzierung
durch Bund, Länder und Kommunen
gegeben?

10. Wie beurteilt die Verwaltung die im
Koalitionsvertrag von FDP und Union
vereinbarte Gleichstellung von privaten
und kommunalen Anbietern in der Ab-
fallwirtschaft und der Abwasserbesei-
tigung?

11. Welche finanziellen Auswirkungen
hätte eine Aufhebung der Umsatzsteu-
erbefreiung kommunaler Anbieter in der
Abfallwirtschaft und für Abwasser für
den Haushalt der <Gemeinde> und für
die Bürgerinnen und Bürger?

Britta Haßelmann

! Bei weiterem Informationsbedarf an
das Büro von Britta Haßelmann (MdB
Bündnis 90 / Die Grünen) wenden. Tel.
030-22774504.

! musteranfrage
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Kita-Platz, was wir natürlich als Grüne
begrüßen. Doch die zu erwartenden
Mehrkosten aufgrund des höheren Be-
darfs will die neue Koalition offenbar
allein den Kommunen aufbürden. Im
Koalitionsvertrag findet sich jedenfalls
kein Wort zur Unterfinanzierung des
Kita-Ausbaus.

Vielerorts ist auch umstritten, ob die
Länder in ausreichendem Maße die
Bundesmittel weiterleiten und sich in
gleicher Weise an der Kofinanzierung
beteiligen. Auch die neue Koalition ver-
zichtet beim Kita-Ausbau auf jeglichen
Einfluss , wie die Bundesmittel verwen-
det werden. Neben mangelndem politi-
schem Rückgrat im Hinblick Strukturvor-
gaben (Gruppengrößen, Personalschlüs-
sel) ist eine Ursache hierfür das sog.
Kooperationsverbot zwischen Bund und
Kommunen, das die Große Koalition mit
der Föderalismusreform I in die Verfas-
sung schrieb.

Eine Abschaffung dieses Verbotes, das
beim Kita- und Ganztagsschulausbau,
beim Konjunkturpaket oder auch bei der
Frage der Organisation der Jobcenter gro-
ße Probleme bereitet, plant die neue Ko-
alition nicht. Auch in Zukunft wird der
Bund den Kommunen keine direkten
Hilfen mehr  geben dürfen.

Keine Hoffnung durch
Schwarz-Gelb
Es ist nicht zu erwarten, dass die schwarz-
gelbe Bundesregierung die Gemeinde-
finanzen auf eine neue solide Basis stel-
len wird. Nicht nur, dass die neue Koali-
tion das Kooperationsverbot erhalten und
damit den Wettbewerbsföderalismus vor-
antreiben will. Auch die Steuerwette wird
den Städten und Gemeinden in der Wirt-
schaftskrise zusätzlich Finanzkraft ent-
ziehen. Damit schwächt Schwarz-Gelb
die Wachstumskräfte, die man mit den
kommunalen Investitionshilfen aus dem
Konjunkturpaket stärken wollte.

Vor dem Hintergrund drastisch sinken-
der Steuereinnahmen und steigender
Kosten für Sozialleistungen werden den
KommunalpolitikerInnen ihre letzten
Handlungsspielräume genommen. Vie-
lerorts werden Einrichtungen schließen
müssen. Der infrastrukturelle Flurscha-
den, der in vielen Städten und Gemein-
den damit angerichtet wird, wird kaum
wieder gutzumachen sein.

Noch eine Kommission
Konkrete Beschlüsse, die geeignet sind,
die Gemeindefinanzen neu zu ordnen,
sucht man im Koalitionsvertrag ver-
gebens. So konnte sich die neue Koaliti-
on nur auf die Einrichtung einer Kom-
mission zur Reform der Gemeinde-
finanzen verständigen. Diese soll auch
den Ersatz der Gewerbesteuer durch Um-
satzsteueranteile und einen kommunalen
Zuschlag auf die Einkommens- und Kör-
perschaftssteuer mit eigenem Hebesatz
„prüfen“.

Dieses Umsatzsteuermodell, das nun
Gegenstand eines Prüfauftrages ist,
stammt aus der Wunschliste der FDP. Wir
Grüne stehen derartigen Modellen  skep-
tisch gegenüber. Sie sind in der Vergan-
genheit bereits eingehend geprüft und aus
guten Gründen verworfen worden. Die
Steuerpflicht der Unternehmen würden in
diesem Modell die Verbraucherinnen und
Verbraucher durch höhere Umsatzsteuer-
punkte übernehmen. Eine solche Steuer-
umverteilung würde nicht nur die Nach-
frage schwächen, sie verkennt, dass die
Unternehmen – auch die Global Player –
in vielfacher Weise von der kommuna-
len Infrastruktur profitieren und deshalb
ihren Beitrag zur  kommunalen Daseins-
vorsorge leisten sollten.

Ein kompletter Wegfall der Gewerbe-
steuer würde nicht durch höhere Umsatz-
steuerpunkte kompensiert werden kön-
nen. Die FDP überschätzt die Möglich-
keiten einer Kommune, ihr Hebesatzrecht
im interkommunalen Wettbewerb wahr-
zunehmen. Hier soll einem Rollback in
den interkommunalen Wettbewerb der
Weg geebnet werden, obwohl in Zeiten
demografischen Wandels und Finanz-
knappheit die interkommunale Koopera-
tion das Gebot der Stunde sein sollte.

Schließlich würden die Kommunen im
Verteilungskampf zwischen Bund und
Ländern bei einem solchen Komplettum-
bau der Gemeindefinanzen erwartbar den
Kürzeren ziehen. Denn durch die Schul-
denbremse werden Bund und Länder ge-
zwungen sein, den jetzt noch zusätzlich
verstärkten Konsolidierungsdruck auf die
Städte und Gemeinden abzuwälzen.

Grüne Eckpunkte für eine
Gemeindefinanzreform
Was die Städte und Gemeinde brauchen
ist eine Gemeindefinanzreform, die die
Probleme an der Wurzel anpackt. Wir

Grüne wollen eine Gemeindefinanz-
reform mit folgenden drei Eckpunkten:

Erstens muss eine aufgabengerechte
Finanzausstattung der Kommunen im
Grundgesetz gesichert werden durch
• eine Ergänzung der Selbstverwaltungs-

garantie der Kommunen in Art. 28 GG
durch eine Garantie der Mindestfinanz-
ausstattung und einen Ausgleich für
Mehrbelastungen bei zusätzlichen Auf-
gabenübertragungen;

• Aufhebung des sog. Kooperationsver-
botes zwischen Bund und Kommunen
insbesondere bei Zukunftsinvestitionen
für Bildung, Umwelt und Soziales;

• eine Regelung zur „Konnexität“, um zu
verhindern, dass die Kosten von Ge-
setzesvorhaben weiterhin auf die Kom-
munen abgewälzt werden;

• verbesserte Anhörungsrechte im Ge-
setzgebungsverfahren.
Zweitens müssen die Kommunen in

die Lage versetzt werden, ihre Einnah-
men zu stabilisieren durch
• Weiterentwicklung der Gewerbesteu-

er zu einer kommunalen Wirtschafts-
steuer. Mit dieser Steuer soll durch die
volle Einbeziehung gewinnunabhän-
giger Elemente die Bemessungsgrund-
lage der bisherigen Gewerbesteuer ver-
breitert werden. Auch Freiberufler sol-
len in die Gewerbesteuerpflicht mitein-
bezogen werden;

• eine ökologische Ausrichtung und Ver-
stetigung der Grundsteuer auf Basis ak-
tualisierter Bodenrichtwerte und nach
Maßgabe der Flächeninanspruchnah-
me;

• Altschuldenhilfe nicht nur für finanz-
schwache Bundesländer, sondern auch
für besonders notleidende Kommunen.
Drittens dürfen die Städte und Ge-

meinden nicht auf den Kosten einer ver-
fehlten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
sitzen bleiben. Das kann verhindert wer-
den durch
• eine Neuausrichtung des Bundesanteils

an den Kosten der Unterkunft für ALG
II-Empfänger/innen an den tatsächli-
chen Unterkunftskosten;

• eine Diskussion über die Finanzierung
der Sozialhilfeausgaben und des
Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung
ab dem vollendeten 1. Lebensjahr.

!Britta Haßelmann (MdB) ist kommunalpoli-
tische Sprecherin der grünen Bundestagsfrak-
tion.
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Bürgerhaushalte in Deutschland und das Beispiel Trier

Eine neue Institution erobert die
Rathäuser
Bürgerhaushalte fördern die Transparenz öffentlicher Haushalte, nutzen für die Beteiligung oft das Internet und
können sparen helfen, wie das Beispiel Trier zeigt. Bürgerhaushalte werden seit 1989 weltweit zunehmend genutzt.
In größeren Städten hat sich die Kombination mit dem Internet als aktivierendem Web 2.0 bewährt. Ansätze zur
rechtlichen Verankerung finden sich in Neuseeland und im Land Berlin.

Volker Vorwerk / Toni Loosen-Bach

Neue Institutionen verändern bestehen-
de und erfordern von allen Beteiligten
Lernbereitschaft. Angesichts rückläufiger
Einnahmen sollte die Chance genutzt
werden, die Weisheit der Vielen zu nut-
zen (Sunstein 2009), um innovative Spar-
programme und neue Einnahmequellen
zu etablieren. Beim Trierer Bürgerhaus-
halt war die Mehrheit der Vorschläge
kostenneutral oder Einsparungen und
Einnahmen gewidmet.

Bürgerhaushalte sind kompatibel zum
Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ment. Einnahmen, Ausgaben und die Er-
reichung formulierter Ziele werden trans-
parenter. Mit dem Gender Budgeting tei-
len Bürgerhaushalte das Ziel, Benachtei-
ligungen sichtbar zu machen und die öf-
fentlichen Haushalte öffentlich zu disku-
tieren (Vorwerk 2009). Das gemeinsame
Ziel ist eine innovative, transparente und
gerechte Haushaltspolitik.

Ziele kommunaler
Bürgerhaushalte
Das Wissen der Fachverwaltungen, der
Ortsbeiräte und des Rates wird beim
Bürgerhaushalt um die verteilten Kennt-
nisse und Ideen der Bürgerinnen und
Bürger erweitert. Vorschläge aus Verwal-
tung, Politik und Bevölkerung können
durch abstimmungsähnliche Verfahren
bewertet werden. Die Präferenzen der
Bevölkerung werden so sichtbar. Kom-
munale Entscheidungen werden verbes-
sert, weil mehr Informationen berück-
sichtigt werden. Rat, Verwaltung und Be-
völkerung lernen dazu.

Diese Lernprozesse fordern allen Be-
teiligten viel ab. Die Rätinnen und Räte
müssen die Empfehlungen der Beteilig-
ten ernsthaft abwägen und gewohnte
Entscheidungspfade verlassen. Die Mit-
arbeitenden in den Fachämtern müssen
ihre Routinen überdenken und eine ver-
ständlichere Sprache nutzen. Die betei-
ligten Bürgerinnen und Bürger müssen
Vorschläge liefern, die die Kommune
umsetzen kann.

Ablauf und Konzeption
Üblicherweise beginnt ein Bürgerhaus-
halt mit einer öffentlichen Diskussion
zum Beispiel auf Initiative der Lokalen
Agenda 21, einzelner Parteien, Personen
oder der Verwaltung. Diese mündet in
einem häufig einstimmigen Ratsbe-
schluss.

Die Verwaltung erarbeitet daraufhin –
bisweilen unterstützt durch fachlich Be-
ratende – ein an die örtlichen Besonder-
heiten angepasstes Konzept. Lokale Er-
fahrungen mit Bürgerbeteiligungen flie-
ßen ebenso ein wie Erkenntnisse anderer
Kommunen mit Bürgerhaushalten. In
Trier werden beispielsweise die Ergeb-
nisse einer Bürgerbeteiligung zu Stadt-
teilrahmenplänen aufgegriffen. Häufig
werden mittels eines Beirats Bürgeriniti-
ativen, lokale Organisationen oder Par-
teien eingebunden und das Verfahrens-
konzept abgestimmt.

Information und Konsultation
Am Anfang der Hauptphase des Bür-
gerhaushalts steht eine aktivierende Öf-
fentlichkeitsarbeit, die aus einer intensi-
ven Pressearbeit, Online-Marketing, Pla-

Online-Registrierte in % der Wahlberechtigten (Personen)

0,1 % (112) vier 
Versammlungen

1,1 % (7.586)

1,3 % (1.860)

1,3 % (578)

1,8 % (1.538)

Bonn 2008

Köln 2007

Freiburg 2008

Bergheim 2008

Trier 2009

Abbildung 1: Vergleich der Beteiligung bei Bürgerhaushalten in fünf Kommunen bezogen auf
die Wahlberechtigten. Bis auf Bonn stand in allen Kommunen das Internet im Mittelpunkt. In
Trier, Freiburg und Köln wurde im angegebenen Jahr jeweils erstmals ein Bürgerhaushalt
durchgeführt. Quellen: Trier, Bergheim, Köln: eigene Erhebungen; Bonn: General-Anzeiger
Bonn online, vom 4.8.2008, Freiburg: Schubert, Anette: Der geschlechtersensible
Beteiligungshaushalt Freiburg, in: Vorwerk 2009, Seite 58.
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katen, Postwurfsendungen, Versammlun-
gen und vielem mehr bestehen kann. Die
Verwaltung legt eine lesbare Version des
Entwurfes des Haushaltsplans vor, die im
Internet bereit steht oder bei der Käm-
merei bestellt werden kann.

In der heißen Phase des Bürgerhaus-
halts, der Konsultation der Bürgerinnen
und Bürger werden unterschiedliche
Beteiligungsformate oder Kombinatio-
nen davon genutzt:
• Umfragen zu Haushaltsfragen
• zentrale oder dezentrale Bürgerver-

sammlungen, teilweise mit Zufallsaus-
wahl

• Online-Dialoge im Internet
Voraussetzung für eine erfolgreiche

Bürgerbeteiligung ist, dass die Empfeh-
lungen und Hinweise der Bürgerinnen
und Bürger ernsthaft geprüft und ggf.
auch umgesetzt werden. Bloße Infor-
mationsveranstaltungen werden kaum
besucht. Beispielsweise kamen in Bonn
2008 zu Bürgerversammlungen nur 112
Personen oder rund 0,1% der Wahlbe-
rechtigten.

Besonders viele Menschen werden
über nutzergerechte Internetseiten er-
reicht, auf denen Interessierte Ideen ein-
bringen, kommentieren und bewerten
können. In Trier registrierten sich 1,8%
der Wahlberechtigten oder 1.538 Perso-
nen; diese formulierten 411 Vorschläge
und gaben 57.538 Bewertungen ab. Die
Zahl der Besuchenden der Internetseiten
ohne Anmeldung liegt etwa um den Fak-
tor 10 darüber.

Soll ein Bürgerhaushalt nachhaltig eta-
bliert werden, muss sichtbar werden, wel-
che Beiträge umgesetzt wurden und be-
gründet werden, wenn vom Votum der
Bürgerinnen und Bürger abgewichen
wird. Hierzu dient die Rechenschaft. In
Trier werden dazu die Verwaltungshin-
weise für den Rat, Kommentare der Frak-
tionen und Ortsbeiräte sowie die Ergeb-
nisse der Ratsbeschlüsse im Internet ver-
öffentlicht. Die Plattform in der Stadt
Trier bietet den Fraktionen und der Ver-
waltung dazu eigene Eingabemasken.

Internationale Vorbilder
Ein Wegbereiter der neuen informellen
Institution „Bürgerhaushalt“ ist die Stadt
Porto Alegre (1.300.000 Einwohnende,
Brasilien). Das gegen Korruption entwi-
ckelte Modell startete 1989 mit etwa
1.000 Beteiligten, aktuell nehmen mit den

selbstorganisierten Nachbarschaftstreffen
rund 100.000 Personen, etwa 15% der
Wahlberechtigten teil (vgl. Herzberg
2001).

Für die bundesdeutsche Diskussion ist
vor allem die neuseeländische Stadt
Christchurch (300.000) von Bedeutung,
die 1993 von der Bertelsmann Stiftung
prämiert wurde. Ausgangspunkt ist in
Christchurch allerdings keine lokale Ini-
tiative, sondern eine geänderte Gesetzes-
lage im Zuge der Modernisierung der
Verwaltung. Seit 1989 ist in Neuseeland
die Bürgerbeteiligung bei lokalen Haus-
haltplanungen gesetzlich verankert (vgl.
Vorwerk 2009).

Die Bürgerhaushalte in Porto Alegre
und Christchurch zeigen bei allen Unter-
schieden drei wichtige Ähnlichkeiten:
Die Dezentralität wird gefördert, die
Bürgerbeteiligung findet frühzeitig, vor
der Einbringung des Haushaltsentwurf in
den Rat statt, und es gibt eine rechtliche
Verankerung des Verfahrens. Weltweit
haben bislang etwa tausend Städte die-
ses innovative Verfahren genutzt; in
Deutschland sind es rund 100 Kommu-
nen.

Bürgerhaushalte in Deutsch-
land – ein Überblick
Die ersten deutschen Bürgerhaushalte
werden 1998 in Anlehnung an Christ-
church im Kontext des Reformnetz-
werkes „Kommunen der Zukunft“ initi-
iert, das von Bertelsmann Stiftung, Hans-
Böckler-Stiftung und Kommunaler Ge-
meinschaftsstelle (KGst) etabliert wurde.
Vorreiterinnen sind die baden-württem-
bergischen Gemeinden Mönchweiler
(3.000 Einwohnende), Blumberg
(11.000) und 1999 Rheinstetten ( 21.000).
Es folgen Groß-Umstadt (22.000),
Rödermark (27.000), Nürtingen (38.000).
Bis heute (2009) werden in Rheinstetten
und Groß-Umstadt jährlich Bürgerhaus-
halte durchgeführt.

Durch das Projekt „Kommunaler Bür-
gerhaushalt“ (2000 - 2004) etablieren
Bertelsmann Stiftung und das Innenmi-
nisterium in Nordrhein-Westfalen Bür-
gerhaushalte in sechs nordrhein-westfä-
lischen Städten: Castrop-Rauxel
(28.500), Hilden (57.000), Monheim
(43.000), Vlotho (21.000), in Hamm
(180.000, nur eine Befragung) und
Emsdetten (35.000). In Hilden und
Emsdetten werden bis heute Bürgerhaus-
halte durchgeführt. Diese bestehen aus

einer meist halbtägigen Bürgerversamm-
lung (Emsdetten-Konferenz), in der die
Verwaltung wichtige Maßnahmen mit
Teilen der Bevölkerung besprechen.

Ab 2003 wird in Berlin angesichts von
Verschuldung und Bankenskandal der
Bürgerhaushalt diskutiert und 2005 mit
Unterstützung der Stiftungen aller poli-
tischen Parteien und der Bundeszentrale
für politische Bildung in einigen Bezir-
ken eingeführt. Vorreiter ist der Bezirk
Lichtenberg (258.000), in dem bis heute
ein medienübergreifender Ansatz mit
Internet, Umfragen und dezentralen Ver-
sammlungen verfolgt wird. Ebenfalls im
Jahr 2005 beginnen Projekte in Landau
(42.000), Bonn (313.000), Cottbus
(110.000) und Potsdam (145.000). In
Bergheim (63.000) werden – ähnlich wie
in Emsdetten und Hilden – mit zufällig
ausgewählten BürgerInnen eine zentrale
Versammlung durchgeführt und Vor-
schläge der Verwaltung bewertet.

In 2006 wird in Hamburg erstmals in
einem Stadtstaat ein Bürgerhaushalt
durchgeführt. Eine Besonderheit ist der
Einsatz eines Haushaltsrechners im Inter-
net, bei dem die Beteiligten angeben kön-
nen, wo gespart oder wo mehr ausgege-
ben werden soll. Dieser wird auch in
Leipzig eingesetzt. In den Stadtteilen
Biesdorf, Hellersdorf-Süd und Marzahn-
Nord des Berliner Bezirks Marzahn-
Hellersdorf (250.000) wird zunächst
versuchsweise mit dem Bürgerhaushalt
begonnen, 2009 wird das Verfahren auf
den Gesamtbezirk ausgedehnt.

In Thüringen werden 2007 erste kom-
munale Bürgerhaushalte gestartet und
vom Land gefördert, zum Beispiel in Er-
furt (200.000), Jena (100.000) und Suhl
(41.000). Im gleichen Jahr startet der
Kölner Bürgerhaushalt, beim das Internet
im Zentrum steht.In 2008 führt Bergheim
einen zweiten Bürgerhaushalt durch.
Diesmal unter intensivem Einsatz des
Internets. In Freiburg wird ein ge-
schlechtersensibler Beteiligungshaushalt
eingesetzt, der Aspekte des Gender
Budgetings berücksichtigt; außerdem
wird ein Haushaltsrechner genutzt.

Der Bürgerhaushalt in Trier (100.000)
in 2009 nutzt intensive Maßnahmen zur
Aktivierung aller Bevölkerungsgruppen
in den Stadtteilen, steht im Austausch mit
der Frauenbeauftragten und greift die
Ergebnisse einer anderen Bürgerbeteili-
gung auf. Erstmals kommentieren die
Fraktionen die Bürgervorschläge direkt
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im Internet und die 19 Stadtteile spielen
mit ihren Budgets eine wichtige Rolle.

Rechtlicher Hintergrund
Die wichtigste Grundlage für das kom-
munale Haushaltsrecht sind in Deutsch-
land die Kommunalverfassungen. Hier
wird festgelegt, wie die städtischen Ein-
nahmen und Ausgaben zu planen sind.
Bei den direkt-demokratischen Instru-
menten ist hierzulande, im Unterschied
zur Schweiz, der Haushalt – als „Königs-
recht“ des Parlaments – explizit ausge-
nommen.

Beim Bürgerhaushalt handelt es sich
um ein informelles Verfahren. Die über-
wiegende Zahl der Kommunalverfas-
sungen sieht eine bloße Unterrichtung der
Bürgerinnen und Bürger über die Haus-
haltssatzung über eine siebentägige Aus-
legung nach der Verabschiedung bzw.
Genehmigung vor, so zum Beispiel § 81
Gemeindeordnung Baden-Württemberg.

In den Kommunalverfassungen Berlins
und Nordrhein-Westfalens gibt es indes
Ansätze, die eine Beteiligung der Bürger-
innen und Bürger vorsehen. Entspre-
chend gibt es hier eine formelle Basis für
die Durchführung von Bürgerhaushalten,
die aber hinter den Regelungen in Neu-
seeland und der Praxis informeller
Bürgerhaushalte zurückbleiben.

Berliner Bezirksverwaltungsgesetz:
Im Berliner Bezirksverwaltungsgesetz in
der Fassung von 2007 findet sich die wei-
testgehende Regelung. § 41, Absatz 2
sieht eine aktive Beteiligung der Bürger-
innen und Bürger vor: „Bei wichtigen
Planungen und Vorhaben des Bezirks, die
das wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le Wohl der Einwohnerinnen und Ein-
wohner nachhaltig berühren, insbeson-
dere beim Haushaltsplan und bei mittel-
und längerfristigen Entwicklungskon-
zeptionen oder -plänen, unterrichtet das
Bezirksamt die Einwohnerschaft recht-
zeitig und in geeigneter Form über die
Grundlagen sowie Ziele, Zwecke und
Auswirkungen. Den Einwohnerinnen
und Einwohnern soll Gelegenheit zur
Äußerung gegeben werden. Die Vor-
schriften über eine förmliche Beteiligung
oder Anhörung bleiben unberührt.“

Nordrhein-westfälische Gemeinde-
ordnung: In Nordrhein-Westfalen gibt es
eine etwas schwächere Form der Beteili-
gung. Nach § 80, Absatz 3 der Gemein-
deordnung ist der Haushaltsplanentwurf
14 Tage auszulegen und die Bürgerinnen

und Bürger können Einwände zum Ent-
wurf des Haushaltsplans der Verwaltung
formulieren. Dies entspricht dem in
Deutschland häufig zu findenden Fall,
dass der Bürgerhaushalt parallel zur Be-
ratung des Haushaltsplanentwurfes im
Rat stattfindet. Die Hinweise der Bürger-
innen und Bürger können dadurch vom
Rat berücksichtigt werden.

Fazit
Bürgerhaushalte können nicht nur als
eine partizipative Erweiterung der Haus-
haltsaufstellung, sondern auch als partizi-
pativer Teil des Gender Budgetings ver-
standen werden und zu einer geschlech-
tergerechten Haushaltspolitik führen,

wenn die Interessen von Frauen und
Männern, von Menschen in allen Lebens-
lagen in gleichem Maße eingehen kön-
nen.

Durch Partizipation werden am ehes-
ten die Interessen und Lebenslagen der
Bevölkerung erfasst und in Politik über-
setzt, wenn niemand systematisch ausge-
grenzt wird und jede Stimme Gewicht
hat. Bürgerbeteiligung via Internet liefert
hierzu passende Instrumente. Die in Städ-
ten nur mehr etwa 30% der Bevölkerung
ohne Internetzugang wurden in Trier ak-
tiv unterstützt, um das Internet nutzen zu
können. Rund 200 Personen ohne Inter-
net wurden erreicht.

Die Umsetzung von Bürgerhaushalten
erfordert von allen Beteiligten den Mut
zu Veränderungen. Über den Erfolg ent-
scheidet nicht zuletzt das Engagement
von Rat und Verwaltung. Die vielen gu-
ten Beispiele sollten die Gesetzgeber er-
muntern, Bürgerhaushalte ähnlich wie in
Neuseeland stärker im Kommunalrecht
zu verankern.

Foto: Stefanie/aboutpixel.deKritischer Blick auf den Bürgerhaushalt
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Wird die Haushaltsnotlage zum Normalfall?

Konsolidierungsdruck und
Steuergeschenke
Während immer mehr Kommunen gravierende finanzielle Einschnitte durchsetzen und harsche BürgerInnenproteste
aushalten müssen, verkündet die neue schwarz-gelbe Koalition im Bund milliardenschwere Steuergeschenke. Da
fragt sich manche/r KommunalpolitikerIn, ob die bisherige konstruktive Linie weiterhin durchhaltbar ist oder man-
gels überzeugender Perspektive aufgegeben werden muss. Chancen und Risiken beider Wege stehen im Mittelpunkt
dieses Beitrags.

Manfred Busch

Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskri-
se, aber auch die Steuerrechtsänderungen
der letzten Jahre haben zu erheblichen
Steuerausfällen geführt, wie die Steuer-
schätzung vom Mai 2009 ermittelt und
die letzte Schätzung vom November 2009
noch einmal bestätigt hat. Die kommu-
nale Gewerbesteuer wird 2009 gegenü-
ber dem Vorjahr um rund 18,7% sinken,
2010 dann noch einmal um 2,6%. Die
kommunalen Steuereinnahmen ins-
gesamt sinken 2009 um rd. 7,7 Mrd. €
oder 10%, davon rund die Hälfte bedingt
durch Steuerrechtsänderungen (insbeson-
dere auch Pendlerpauschale). 2010 wer-
den weitere 2,8 Mrd. € (4%) folgen.

Dieser Aderlass führt dazu, dass immer
mehr Kommunen ihre Haushalte nicht
mehr ausgleichen und auch keine Haus-
haltssicherungskonzepte (HSK) mehr
aufstellen können, mit denen ein plausib-
ler Weg zur Wiedergewinnung der finan-
ziellen Stabilität beschrieben werden
könnte. In einer Umfrage des Städtetags
NRW erklärten 47% der befragten Städ-
te, in 2010 kein genehmigungsfähiges
HSK mehr aufstellen zu können.

Weitere 29% müssen nur deshalb kein
HSK aufstellen, weil sie noch von einer
sog. „Ausgleichsrücklage“ zehren, die
zur Abfederung des Übergangs von der
Kameralistik zur Doppik eingeführt wur-
de. „Haushaltsnotlage als Normalfall?“
lautet der Titel des aktuellen NRW-Ge-
meindefinanzberichts des Städtetags.1

Die Entscheidungen der schwarz-gel-
ben Koalition im Bund zu weiteren Steu-
ersenkungen (nach der „großen“ Steuer-

reform 2000 und der Unternehmensteuer-
reform 2006) sind gegen die Empfehlun-
gen des Sachverständigenrats zur Begut-
achtung der wirtschaftlichen Entwick-
lung, der Bundesbank und auch der
OECD gefallen. Sollten die angekündig-
ten 40 Mrd. €/Jahr ab 2011 so wie ge-
plant umgesetzt werden, müssten die
Kommunen Steuerausfälle in gleicher
Größenordnung wie infolge der Wirt-
schaftskrise hinnehmen (rechnerisch rund
5,3 Mrd. €).

„Vergeblichkeitsfalle“
Vor diesem Hintergrund fühlen sich
Kommunalpolitiker, die im Rahmen der
Haushaltssicherung gegen solche Steuer-
ausfälle ansparen sollen, in einer „Ver-
geblichkeitsfalle“. Sie sollen die Verant-
wortung für die Schließung von Jugend-
freizeitheimen, Erziehungsberatungs-
stellen und Schwimmbädern übernehmen
und entsprechende BürgerInnenproteste
hinnehmen, damit Schwarz-Gelb im
Bund Steuergeschenke verteilen kann.

Selbst dort, wo grundsätzlich noch
Möglichkeiten zu vertretbaren Konsoli-
dierungsmaßnahmen bestehen, wird kri-
tisch hinterfragt, ob es zum Weg der
Haushaltssicherung Alternativen gibt, ob
also Kommunen nicht ebenso wie Land
und Bund in die weitere Verschuldung
gehen können und welche Konsequen-
zen dies hätte.Hier stellt sich die Frage,
über welches Instrumentarium die
Kommunalaufsicht verfügt, Kommunen
zum Haushaltsausgleich zu zwingen.
Dies soll am Beispiel Nordrhein-Westfa-
lens dargestellt werden.

In § 75 I GO-NW findet sich die Ver-
pflichtung, den Haushalt auszugleichen.
Wird gegen diese Pflicht verstoßen, greift
ein detailliertes Eskalationsszenario, das
in den §§ 75 und 76 GO-NW ausformu-
liert ist. Wird hiergegen verstoßen, könnte
die Landesregierung gemäß § 124 GO-
NW den Rat ausschalten und einen Be-
auftragten („Sparkommissar“ analog ei-
nem Insolvenzverwalter) entsenden.

Diese scheinbar naheliegende Mög-
lichkeit ist allerdings in noch keinem Fall
genutzt worden, obwohl immerhin drei
Großstädte (Oberhausen, Hagen, Duis-
burg) den Stand der Überschuldung er-
reicht haben bzw. unmittelbar davor ste-
hen. Zwar hat es auf „freiwilliger“ Basis
direkte Einflussversuche auf die Kom-
munalpolitik gegeben (Mentor, Berater
etc.), die aber ohne durchgreifende Er-
folge geblieben sind.2

Den letztlich einzig konsequenten Weg,
die nach Ausschöpfung aller Konsoli-
dierungsmöglichkeiten noch verbleiben-
de Finanzlücke aus einer massiven Er-
höhung der Grundsteuer zu decken, woll-
ten Kommunalaufsicht und Landesregie-
rung in Hagen angesichts des öffentlichen
Sturms der Entrüstung nicht mitgehen.
Genau hier liegt der Kern: Aus Sicht des
Landes birgt die „ultima ratio“ des Be-
auftragten offensichtlich ein zu hohes
Risiko. Das Land würde sich unmittel-
bar in die politische Verantwortung be-
geben, ohne an den grundlegenden Pro-
blemen wirklich etwas ändern zu können
oder zu wollen.
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Restriktionen und Sanktionen
Weitere Handlungsmöglichkeiten der
Kommunalaufsicht bestehen im Aufbau
finanzieller Restriktionen und Sanktio-
nen. § 82 GO-NW sieht vor, dass Kom-
munen ohne genehmigten Haushalt kei-
ne neuen Maßnahmen beginnen dürfen
und nur die zur Weiterführung notwen-
diger Aufgaben unaufschiebbar erforder-
lichen Ausgaben leisten dürfen. Die Um-
setzung in der Praxis sieht so aus:
• Die Kommunalaufsicht kann die Mit-

zeichnung von Förderbescheiden ver-
weigern mit der Folge, dass die betrof-
fene Kommune den Zugang zu
Fördermitteln, d.h. durchschnittlich ca.
1/3 ihrer investiven Einnahmen, ver-
liert. Diese Sanktion wirkt katastrophal,
weil die Kommune das verliert, was sie
am dringendsten benötigt: finanzielle
Unterstützung! Da liegt aber auch das
politische Problem dieser Sanktion:
Der betroffenen Öffentlichkeit ist sie
nicht erklärbar – sie wirkt (und ist)
willkürlich und kontraproduktiv. Aus
Sicht der Landespolitik kommt ein
weiteres wichtiges Problem hinzu: Der
Abfluss von Landesmitteln wird ge-
stört, die Landes-Förderprogramme
können nicht wirken, die Landesregie-
rung kann ihre politischen Ziele nicht
erreichen.

• Nicht ganz so drastisch wirkt die Be-
schränkung der Kreditaufnahme (s.
Erlass IM-NW v. 6.3.2009) auf ein
deutlich niedrigeres Maß als in den
Vorjahren; dies kann bis hin zur völli-
gen Kreditverweigerung gesteigert
werden.

• § 82 GO-NW verbietet den Beginn
neuer bzw. zusätzlicher Maßnahmen.
Hierzu kann die Kommunalaufsicht
einzelne Ratsbeschlüsse beanstanden
und sich die Genehmigung von Maß-
nahmen vorbehalten, z.B. Einstellun-
gen und Beförderungen, ohne direkt
die Verantwortung zu übernehmen. Im
Falle Oberhausen hat die Kommunal-
aufsicht auch erfolgreich auf Durchfüh-
rung einer Maßnahme (Anhebung von
Elternbeiträgen für Kindertagesstätten)
geklagt. Von spektakulären Einzelfäl-
len abgesehen hat aber keine Kom-
munalaufsicht bislang versucht, Ge-
samtverantwortung zu übernehmen.
Insgesamt hat sich dieses seit Jahren

praktizierte und immer weiter verschärf-
te Instrumentarium – gemessen an der

Zielsetzung – als weitgehend wirkungs-
los erwiesen. So stiegen z.B. allein die
Kassenkredite in NRW von 2,5 Mrd. € in
2000 auf 14,6 Mrd. € in 2009. Für die
betroffenen Kommunen sind die Ein-
schnitte gleichwohl hart – insbesondere
die Einschränkung der Investitionen und
des Zugangs zu Fördermitteln wirft sie
im interkommunalen Vergleich immer
weiter zurück, ohne dass sie finanzielle
Stabilität erreichen könnten.

Solvenzgarantie
Darüber hinaus haben die Gerichte aktu-
ell auch noch die rechtlichen Grundlagen
der kommunalaufsichtlichen Restriktio-
nen empfindlich geschwächt. Das VG
Arnsberg und danach das OVG NW (15
B 1755/08 v. 17.12.2008) stellten klar,
dass der § 82 GO-NW kein Instrumenta-
rium der Haushaltskonsolidierung sei,
sondern vor allem dem Schutz des Rates
vor eigenmächtigen Entscheidungen der
Verwaltung diene. Nur Sparmaßnahmen,
die der Rat selbst (z.B. im Rahmen eines
HSK) beschlossen hat, können von der
Kommunalaufsicht anschließend auch
eingeklagt werden.

Da die Kommunen rechtlich Teil des
Landes sind, gilt auch für sie die Solvenz-
garantie der Verfassung (oft als „Insol-
venz-Unfähigkeit“ bezeichnet). Dem ent-
spricht auch die Mitschuld des Landes an
der aktuellen Situation der Kommunen,
wie die wiederholten und nachhaltigen
Verletzungen des Konnexitätsprinzips
belegen. Immer wieder werden Aufgaben
auf die Kommunen verlagert, ohne dass
eine adäquate Finanzausstattung mit-
geliefert würde.

Letztes Beispiel in einer langen Reihe:
Der gebundene Ganztag soll nach Wil-
len der NRW-Landesregierung flächend-
eckend ausgebaut werden (schul- und
gesellschaftspolitisch eine zentrale Auf-
gabe), aber die finanzielle Förderung des
investiven Ausbaus ist marginal, die des
konsumtiven Teils fehlt völlig. Gerade die
erhöhten Betriebskosten wirken aber
nachhaltig negativ auf den städtischen
Haushalt.

Weiter so?
„Vergeblichkeitsfalle“, teils stumpfe auf-
sichtsrechtliche Instrumente und die (un-
freiwillige) Solvenzgarantie des Landes
könnten für ein „weiter so“ sprechen.
Dem stehen allerdings gewichtige Argu-
mente entgegen:

• Die von Jahr zu Jahr zunehmenden
Schulden führen zu exponentiell stei-
genden Zinslasten, die die kommuna-
len Handlungsspielräume immer wei-
ter einschnüren. Ein Gegensteuern wird
immer schwieriger, je länger der Pro-
zess dauert.

• Der rechtliche Rahmen (Nothaushalts-
recht bzw. vorläufige Haushaltsfüh-
rung nach § 82 GO-NW) verhindert
grundsätzlich neue Maßnahmen und
damit die notwendige Anpassung an
veränderte Rahmenbedingungen. Not-
haushalt bedeutet Stillstand und Rück-
schritt!

• Überschuldung – als Konsequenz im-
mer weiter steigender Schulden – be-
deutet im Klartext, dass die Stadt den
Banken gehört und nicht mehr ihren
BürgerInnen. Dies ist unverantwortlich
vor dem Hintergrund der Intergenera-
tionen-Gerechtigkeit.
Aus gesamtstaatlicher Sicht sind so-

wohl die laufenden Defizite als auch die
Verschuldung der Kommunen sicherlich
nachgeordnete Probleme, gemessen an
den gewaltigen Defiziten von Bund und
Ländern. Die Umstellung von der Kame-
ralistik auf die Doppik macht lediglich
noch offensichtlicher, was auch vorher
schon erkennbar war. Deshalb ist die
Weigerung von Bund und den meisten
Ländern, auf Doppik umzustellen, nur
konsequent: Es würde ja einmal mehr
belegt, dass weitere Steuergeschenke
zutiefst unsolide sind und die Belastung
nachfolgender Generationen unerträglich
erhöhen!
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